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Muſter I .

Zu 8§ 2.

Bekanntmachung .

Die Aufnahme in die Volksſchule betreffend .

Auf Beginn des neuen Schuljahres werden alle diejenigen
Kinder ſchulpflichtig , die in der Gemeinde — den zum Schulver⸗
band gehörigen Gemeinden —

— — iſhren dauernden Aufenthalt
haben das ſechſte Lebenssjahr am 30 . April d. J . zurückgelegt
haben werden .

Die Eltern oder deren Stellvertreter werden aufgefordert ,
die ihrer Obhut anvertrauten ſchulpflichtigen Kinder am

den REnFßßFF3

vormittags von bis Uhr

im Schulhauſe — perſönlich anzumelden .
Die Anmeldepflicht erſtreckt ſich auch auf die Kinder , die auf

Beginn des vorigen Schuljahres zurückgeſtellt worden ſind , die im
neuen Schuljahr Privatunterricht erhalten ſollen , ſowie auf die

nichtvollſinnigen ( blinden und taubſtummen ) , die geiſtesſchwachen ,
krüppelhaften und epileptiſchen Kinder ; bezüglich der letzteren
Kinder haben ſich die Eltern bei der Anmeldung zu erklären , ob
ſie ihrer geſetzlichen Verpflichtung zur Unterrichtung der Kinder
durch private überweiſung oder durch Unterbringung in einer
ſtaatlichen oder ſtaatlich anerkannten Erziehungs⸗ und Unterrichts⸗
anſtalt nachkommen wollen und ob ſie die Aufnahme in eine ſolche
Anſtalt beantragen .

In dem Anmeldetermin ſind auch etwaige Anträge auf Nach⸗
ſichtserteilung hinſichtlich des Beginns der Schulpflicht für Kin⸗
der , die ſchwächlich oder in der Entwickelung zurückgeblieben ſind ,
unter Vorlage eines ärztlichen Zeugniſſes , ſowie auf Befreiung
vom Unterricht für Kinder , die Privatunterricht erhalten ſollen ,
zu ſtellen . Anträge der letzteren Art ſind mit beſonderer Begrün⸗
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dung ſchriftlich einzureichen unter Anſchluß eines bezirks⸗

ärztlichen Zeugniſſes darüber , daß das Kind wegen krank⸗

haften Zuſtandes die Volksſchule nicht beſuchen kann , ſowie mit

Nachweiſen darüber , daß das Kind mindeſtens den in der Volks⸗

ſchule vorgeſchriebenen Unterricht erhalten wird .

Für ſämtliche Kinder iſt das religiöſe Bekenntnis anzugeben

und auf Verlangen nachzuweiſen . Ferner ſind der Geburtsſchein

und für die Kinder , die auf Beginn des Schuljahres in die Volks⸗

ſchule eintreten werden , auch der Impfſchein vorzulegen .

Die ſchulpflichtigen Kinder haben ſich zu Beginn des Schuljahres

FIIii
vormittagas Uhr ,

im Schulhaus einzufinden .

Befreit hiervon ſind :

1. die nichtvollſinnigen , geiſtesſchwachen , krüppelhaften und

epileptiſchen Kinder ;

die Kinder , die vom Beſuch der Volksſchule wegen ſonſtiger

Gebrechen entbunden ſind ;

3. die Kinder , denen Nachſicht hinſichtlich des Beginns der

Schulpflicht gewährt iſt ;

4. die Kinder , die vom Beſuch der

weil ſie Privatunterricht erhalten .

Kinder , die die Volksſchule zu beſuchen haben , aber aus

irgend einem Grund zu Beginn des Schuljahres nicht erſcheinen

können , ſind von ihren Eltern oder deren Stellvertretern unter

Angabe des Hindergrundes mündlich oder ſchriftlich zu ent⸗

ſchuldigen .
Eltern oder deren Stellvertreter , die es verſäumen ,

ihrer Obhut anvertrauten ſchulpflichtigen Kinder zum Beſuch der

Volksſchule anzuhalten , unterliegen der Beſtrafung aufgrund des

§ 71 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs vom 18 . Juli 1928 .

d

Volksſchule entbunden ſind,

die

Die Ortsſchulbehörde .

Das Mufter iſt nach Maßgabe der Beſtimmungen in Bad . Verf . § 19

Abſ . 5 und des GSchG . über die Verpflichtung zum Beſuch der Volks⸗

ſchule entſprechend geändert .
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